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Öffentliche Bekanntmachungen 
 
 

Lärmaktionsplan der Stadt Ostseebad Kühlungsborn 
 

Bekanntmachung der Beteiligung der Öffentlichkeit 
 

Die Europäische Richtlinie 2002/49/EG über die „Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm“ (EG-Umgebungslärmrichtlinie) ist im Juli 2002 in Kraft getreten und im Juni 
2005 in deutsches Recht umgesetzt worden.  
Auf Grundlage der EG-Umgebungslärmrichtlinie wurden Lärmkarten für Hauptverkehrs-
straßen mit über 3 Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr für die Planungsregion Mittleres 
Mecklenburg im Auftrag des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
Mecklenburg-Vorpommern (LUNG M-V) erstellt. 
 
Aufgabe der Oberbürgermeister der kreisfreien Städte sowie der Amtsvorsteher und der 
Bürgermeister der amtsfreien Gemeinden ist es nunmehr, Lärmaktionspläne aufzustellen. 
Lärmaktionspläne sind für die Bereiche erforderlich, in denen Überschreitungen der in den 
Lärmkarten dargestellten Werte festgestellt wurden. Inhalt der Lärmaktionspläne sind im 
Wesentlichen Maßnahmenvorschläge zur Lärmreduzierung sowie deren überschlägige 
Bewertung hinsichtlich des Reduzierungspotentials. 
 
Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn hat nunmehr den Entwurf eines Lärmaktionsplanes für 
innerörtliche Teilstrecken der Landesstraße L12 erarbeitet. Nach Auswertung der 
vorliegenden Lärmkarten, ist für das Gebiet der Stadt Ostseebad Kühlungsborn die 
Landesstraße L 12 als Hauptlärmquelle zu beachten. Hier liegen Überschreitungen der 
Mittelungspegel in Höhe von 65 dB(A) tags bzw. 55 dB(A) nachts vor. Es handelt sich dabei um 
die Abschnitte Nr. 1765 (in der nachfolgenden Abbildung rot dargestellt) zwischen dem 
Kreuzungsbereich der Landesstraßen L 12 und L 11 im Westen und der östlichen Stadtgrenze. 
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Der Entwurf des Lärmaktionsplanes der Stadt Ostseebad Kühlungsborn wird in einer Informa-
tionsveranstaltung  
 

am Donnerstag, den 26.05.2016 um 18:30 Uhr  
im Versammlungsraum des Bauhofes,  

Zur Asbeck 21, 18225 Ostseebad Kühlungsborn 
 
öffentlich vorgestellt. Dabei wird den Bürgern Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung ge-
geben.  
 
 
 
 
Dirk Lahser       (Siegel) 
1. Stellv. Bürgermeister 

 
 
 
 

 
Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 37  

der Stadt Ostseebad Kühlungsborn „Teilbereich Kühlungsborn Ost“ 
 

Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn hat in ihrer Sitzung am 
14.04.2016 die Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 37 "Teilbereich 
Kühlungsborn Ost", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die 
Satzung über die örtlichen Bauvorschriften dazu beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt. 
Die Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 37 sowie die Satzung über die 
örtlichen Bauvorschriften werden hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) und 
§ 86 Landesbauordnung (LBauO M-V) bekannt gemacht. Die Satzung tritt mit Ablauf des 
Erscheinungstages dieses Amtlichen Bekanntmachungsblattes in Kraft. Jedermann kann die 
Satzung und die dazugehörige Begründung ab diesem Tage in der Stadtverwaltung, Bauamt, 
Ostseeallee 20, 18225 Kühlungsborn, während der Öffnungszeiten einsehen und Auskunft 
über den Inhalt verlangen.  
 
Unbeachtlich werden: 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-nutzungsplanes, 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch den Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen.  
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Etwaige Verstöße gegen Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) oder von aufgrund 
der KV M-V erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen der Satzung über die 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 37 sind nach § 5 Abs. 5 KV M-V in dem dort 
bezeichneten Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Bezeichnung der 
verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich die Verletzung ergeben soll, innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden sind. 
 
 
 
Dirk Lahser     (Siegel)  
1. Stellv. Bürgermeister 
 
Anlage: Übersichtsplan Geltungsbereich 
 
Übersichtsplan  
Geltungsbereich der Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 37 "Teilbereich 
Kühlungsborn Ost" 
 

 
 
Auszug aus der topographischen Karte, Quelle: GeoBasis DE/M-V 2015 
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Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5  
der Stadt Ostseebad Kühlungsborn "Kopfsituation Ost" 

 
Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn hat in ihrer Sitzung am 
14.04.2016 die Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 "Kopfsituation 
Ost", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die Satzung 
über die örtlichen Bauvorschriften dazu beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt. 
Die Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 sowie die Satzung über die 
örtlichen Bauvorschriften werden hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) und § 86 
Landesbauordnung (LBauO M-V) bekannt gemacht. Die Satzung tritt mit Ablauf des 
Erscheinungstages dieses Amtlichen Bekanntmachungsblattes in Kraft. Jedermann kann die 
Satzung und die dazugehörige Begründung ab diesem Tage in der Stadtverwaltung, Bauamt, 
Ostseeallee 20, 18225 Kühlungsborn, während der Öffnungszeiten einsehen und Auskunft 
über den Inhalt verlangen.  
 
Unbeachtlich werden: 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes, 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.  
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch den Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen.  
 
Etwaige Verstöße gegen Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) oder von 
aufgrund der KV M-V erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen der 
Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 sind nach § 5 Abs. 5 KV M-V in 
dem dort bezeichneten Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Bezeichnung 
der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich die Verletzung ergeben soll, 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Stadt geltend gemacht 
worden sind. 
 
 
 
Dirk Lahser     (Siegel)  
1. Stellv. Bürgermeister 
 
Anlage: Übersichtsplan Geltungsbereich 
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Übersichtsplan  
Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 der Stadt Ostseebad Küh-
lungsborn "Kopfsituation Ost" 
 

 
 
Auszug aus der topographischen Karte, Quelle: GeoBasis DE/M-V 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das nächste Amtliche Bekanntmachungsblatt erscheint am 16.06.2016 


